
Meisterernst
Rechtsanwälte

Herr Meisterernst, mit zwei Jah-

ren Verspätung hat der Ständi-

ge Ausschuss für die Lebensmit-

telkette eine vorläufige Liste

der erlaubten gesundheitsbezo-

genen Aussagen, englisch:

Health Claims, verabschiedet.

Warum vorläufig? 

Weil noch immer ganz viel aus-

geklammert werden musste.

222 Claims wurden nun wohl

abgesegnet, vor Wochen war

noch von 250 die Rede. Ganz

zum Schluss hatten die Englän-

der noch Bedenken für neun

weitere Claims angemeldet. 

Sind neue wissenschaftliche Er-

kenntnisse der Grund dafür? 

Nein, Wissenschaft spielte da-

bei meines Erachtens kaum ei-

ne Rolle. Positive Aussagen

über die Wirkung von Koffein,

Fettsäuren, Fluorit oder Fruk-

tose sind politisch wohl einfach

nicht gewollt. 

Hunderte weiterer gesundheits-

bezogener Aussagen über Pflan-

zenstoffe hat die Efsa erst gar

nicht begutachtet. Weshalb

nicht?

Das ist vor allem das Ergebnis

erfolgreicher Lobbyarbeit. Lie-

ße sich der gesundheitliche

Nutzen von Kümmel, Kamille

& Co. wissenschaftlich nicht

nachweisen, dann wären davon

nicht nur die vielen Husten-

und Blasentees betroffen, son-

dern auch zahllose Nahrungs-

ergänzungsmittel. Für Kräuter

als Lebensmittel dürfte deren

angenommene Wirkung nicht

mehr ausgelobt werden, als

„traditionelle“ Arzneimittel da-

gegen blieben Kräuter absur-

derweise – wie in Großbritan-

nien – vom medizinischen Wir-

kungsnachweis befreit. 

Wie könnte man diesen Wider-

spruch auflösen?

Die Lösung kann nur die Politik

schaffen, vielleicht mit einer

Kategorie für „traditionelle“

Anwendungen, wie sie für Hus-

tenbonbons und Digestifs be-

reits vorgesehen ist. Wie ver-

meidet die Politik aber den Ver-

dacht, dass sie Pfefferminz an-

ders behandelt als patentierte

Milchsäurekulturen? Das wird

nicht einfach.

Die Efsa hat die von der Indus-

trie aufwendig belegten Health

Claims für Probiotika verwor-

fen; dafür reichen künftig ein

bisschen Vitamin C und Kalzi-

um, um den Konsumenten fast

alles versprechen zu dürfen. Wi-

derspricht das nicht dem Sinn

der Verordnung? 

Natürlich. Wenn das so

kommt, ist das nicht das Ende

der Fahnenstange. Dann wer-

den die Verbraucherschützer,

auch die in der Kommission

und im Parlament, umgehend

Nachbesserung verlangen. 

Ihr Fazit?

Das wird ein Schuss ins Knie

für alle Beteiligten. Die ganze

Aktion war so sinnvoll, als hätte

man zehn Pädagogik-Professo-

ren darüber entscheiden las-

sen, welches Spielzeug erlaubt

und welches verboten werden

sollte. Seite 26 mur/lz 49-11

„Health-Claims-Verordnung
wird ein Schuss ins Knie“

Andreas Meisterernst,

Rechtsanwalt, spezialisiert

auf Lebensmittelrecht 
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Brüssel. Die EU-Mitgliedstaa-
ten haben am Montag eine
erste Liste zukünftig erlaub-
ter gesundheitsbezogener
Aussagen (Health Claims)
abgeschlossen. Mit mehr als
zwei Jahren Verspätung
könnte sie Mitte 2012 in Kraft
treten. Doch zahlreiche poli-
tisch umstrittene Claims blei-
ben zu klären. 
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